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Federführung: 
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Beteiligung: 

 

Betreff: 

Barrierefreiheit im Stadtteil Emmertsgrund 

Informationsvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Kenntnis genommen: Handzeichen: 

Bezirksbeirat Emmerts-
grund 

12.11.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Bau- und Umweltaus-
schuss 

18.11.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 18.12.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gre-

mien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 

Letzte Aktualisierung: 07. Januar 2015 
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Zusammenfassung der Information: 

Der Bezirksbeirat, der Bau- und Umweltausschuss und der Gemeinderat nehmen die In-
formationen zur Sanierung des Platzes vor dem Bürgerhaus und der Behandlung der 
Thematik zur Barrierefreiheit im Stadtteil Emmertsgrund zur Kenntnis. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

keine  

  

Einnahmen:  

keine  

  

Finanzierung:  

keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:  

Die Prüfung zur Barrierefreiheit bei der Herstellung der Platzes vor dem Bürgerhaus Em-
mertsgrund unter Berücksichtigung sämtlicher Belange ergab, dass ein barrierefreier Zu-
gang vom Parkplatz des Augustinums zur tiefer gelegenen Platzfläche unter Beachtung 
der technischen und wirtschaftlichen Aspekte nicht hergestellt werden kann.  
 
Die im Antrag 0047/2014 darüber hinaus genannten „weiteren neuralgischen Punkte im 
Stadtteil Emmertsgrund“ erfordern aus Sicht des Fachamtes eine situationsabhängige 
Betrachtung, die im jeweiligen Kontext zu prüfen ist. 
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Sitzung des Bezirksbeirates Emmertsgrund vom 12.11.2014 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Emmertsgrund vom 12.11.2014  

3.1 Barrierefreiheit im Stadtteil Emmertsgrund 
Informationsvorlage 0156/2014/IV  

Herr Schwarz vom Landschafts- und Forstamt sowie Herr Hoffmann vom Amt für Stadt-
entwicklung und Statistik stehen für die Beantwortung von Fragen zur vorliegenden In-
formationsvorlage Verfügung. 

Eine Frage, die von der Kinderbeauftragten Dr. Kindler aufgeworfen wird, betrifft die Be-
hindertenparkplätze in unmittelbarer Nähe des Haupteingangs des Bürgerhauses. Diese 
seien nur durch Umlegen von Pollern nutzbar. Sei den möglichen Nutzern bekannt, wo 
man den Schlüssel erhalte, um diese zu öffnen und so die Behindertenparkplätze zu be-
fahren? 

In einer Sitzungsunterbrechung von 18.28 Uhr bis 18.30 Uhr informiert Herr Noack vom 
Trägerverein des Emmertsgrunder Stadtteilmanagements (TES e.V.), dass die Haus-
meister des Bürgerhauses und der Schule sowie Mitarbeiter des Cafés jeweils einen 
Schlüssel besitzen. Den könne man bei Bedarf dort abholen oder vorher telefonisch sei-
nen Besuch ankündigen, damit diese Mitarbeiter die Poller im Vorfeld aufschließen. 

Kinderbeauftragte Dr. Kindler fragt nach, ob dies im Stadtteil bekannt sei und regt an, ein 
Schild aufzustellen, auf dem über die gängige Praxis informiert werde. 

Herr Hoffmann überlegt, ob die Poller vielleicht zukünftig ganz entfallen könnten. Um die 
Behindertenparkplätze vor dem Bürgerhaus anzufahren, müsse man sowieso zuerst eine 
Schranke des Augustinums passieren. Diese sei in letzter Zeit auch tatsächlich größten-
teils verschlossen. Eine Öffnung erfolge erst, indem man sich über eine Sprechanlage, 
die 24 Stunden besetzt sei, als Berechtigter ausweise. Wenn das Augustinum bestätigen 
würde, dass die Schranke in Zukunft verlässlich geschlossen sei, könnte auf die weitere 
Sicherung der Behindertenparkplätze durch die bisherigen Poller verzichtet werden. 

Herr Schmidt sagt zu, dass diesem Thema nachgegangen werde. 

gezeichnet 

Hans Joachim Schmidt 
Vorsitzender 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 18.11.2014 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschuss vom 18.11.2014 

3.1 Barrierefreiheit im Stadtteil Emmertsgrund 
Informationsvorlage 0156/2014/IV  

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel eröffnet den Tagesordnungspunkt. Das Ergeb-
nisblatt der Sitzung des Bezirksbeirat Emmertsgrund am 12.11.2014 liegt als Tischvorla-
ge vor.  
Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel erläutert, dass sämtliche Eingänge des Bürger-
hauses und des Jugendzentrums barrierefrei zugänglich seien. Aufgrund der topogra-
phisch bedingt schwierigen Situation im Stadtteil sei eine erschwernisfreie Zugänglichkeit 
des gesamten Gebäudeensembles und der Außenanlagen aus südlicher Richtung (aus 
Richtung der Seniorenwohnresidenz Augustinum) geschaffen worden. Eine barrierefreie 
Zugänglichkeit von Osten (Parkplatzseite am Forum 5) sei unter den gegebenen Um-
ständen jedoch nicht herstellbar. Im Rahmen der Planungen zur Umgestaltung des Bür-
gerhausumfeldes sei eine Machbarkeitsstudie zur barrierefreien Erschließung des Bür-
gerhauses erarbeitet worden. Gemeinsam mit den städtischen Ämtern, insbesondere der 
Fachstelle für barrierefreies Planen, Bauen, Wohnen beim Baurechtsamt seien Lösungs-
wege gesucht worden, um den Höhenunterschied von über 4 Metern erschwernisfrei zu 
überwinden. Die diskutierten Lösungsansätze ließen aufgrund der Platz- und Eigentums-
verhältnisse jedoch nur einen sehr engen Spielraum für eine normgerechte Umsetzung. 
Letztlich blieb einzig der Vorschlag, einen geschwungenen Weg entlang der bestehenden 
Feuerwehrzufahrt auf dem Gelände der Seniorenwohnresidenz Augustinum zu bauen. 
Dieser Weg wäre jedoch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten so zu konstruieren gewe-
sen, dass eine Begehbarkeit für ältere oder gehbehinderte Menschen nur mit Unterstüt-
zung möglich gewesen wäre. Somit ergab die Prüfung in Abstimmung mit allen Beteilig-
ten, dass die Herstellung eines barrierefreien Zugangs vom östlichen Parkplatz zum Bür-
gerhaus nicht möglich sei. 

Es melden sich zu Wort: 

Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz, Stadträtin Dr. Meißner, Frau Dr. Ziegler vom Beirat von Men-
schen mit Behinderungen 

Folgende Punkte werden angesprochen: 

 Aus der Vorlage ergebe sich, dass es Zuständigkeitsprobleme zwischen den städti-
schen Ämtern zum Thema Barrierefreiheit gebe. Welche seien dies? 

 Es sei notwendig, dass die ausgewiesenen Behinderten-Parkplätze jederzeit nutzbar 
sind. Eine Entfernung der Poller sei daher zwingend erforderlich.  

 Sei eine barrierefreie Verbindung zwischen Augustinum und Bürgerhaus möglich? 

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel erklärt, dass es keine Zuständigkeitsprobleme 
zwischen den Ämtern gebe. Dies sei ein Missverständnis. Bezüglich der Gestaltung der 
Außenanlage sei das Landschafts- und Forstamt zuständig. Weiter erläutert Herr Erster 
Bürgermeister Bernd Stadel, entsprechend dem Wunsch des Bezirksbeirat Emmerts-
grund werde gegenwärtig geprüft, ob eine dauerhafte Entfernung der Poller zur leichteren 
Nutzung der Parkplätze für Menschen mit Behinderungen möglich sei. Zur Frage nach 
einer Verbindung zwischen Augustinum und Bürgerhaus erläutert Herr Erster Bürger-
meister Bernd Stadel, dass während der Öffnungs-/Besuchszeiten der Seniorenresidenz 
Augustinum ein direkter barrierefreier Verbindungweg zum Bürgerhaus bestehe. 
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Zusammenfassung der Information 

Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Informationen zur Sanierung des Platzes vor 
dem Bürgerhaus und der Behandlung der Thematik zur Barrierefreiheit im Stadtteil Em-
mertsgrund zur Kenntnis. 

 

gezeichnet 

Bernd Stadel 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2014 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Begründung: 

Der vorliegende Antrag begründet sich aus der Maßnahme zur Erneuerung der Außenanlagen des 
Bürgerhauses im Stadtteil Emmertsgrund. Im Wesentlichen ist die Fragestellung zur hindernisfreien 
Erschließung der Platzfläche am Haupteingang des Bürgerhauses zu nennen. Sämtliche Eingänge 
des Bürgerhauses und des Jugendzentrums sind barrierefrei erreichbar. Aufgrund der schwierigen 
topographischen Situation im Stadtteil konnte jedoch eine erschwernisfreie Zugänglichkeit des ge-
samten Gebäudeensembles und der Außenanlagen aus südlicher Richtung (aus Richtung des Au-
gustinums) geschaffen werden. Eine barrierefreie Zugänglichkeit von Osten respektive Parkplatzsei-
te am Forum 5 ist unter den gegebenen Umständen jedoch nicht herstellbar. 
 
Die im Antrag 0047/2014 darüber hinaus genannten „weiteren neuralgischen Punkte im Stadtteil 
Emmertsgrund“ erfordern aus Sicht des Fachamtes eine situationsabhängige Betrachtung, die im 
jeweiligen Kontext zu prüfen ist. 

Barrierefreiheit am Bürgerhaus Emmertsgrund  

Schon zu Beginn der Planungen zur Umgestaltung des Bürgerhausumfeldes im Jahr 2009 wurde 
das mit den Vorentwurfsplanungen betraute Büro Frank und Kramer mit der Erstellung einer Mach-
barkeitsstudie zur barrierefreien Erschließung des Bürgerhauses beauftragt. Gemeinsam mit den 
städtischen Ämtern und der Fachstelle für barrierefreies Bauen beim Baurechtsamt wurden Lö-
sungswege gesucht, um den Höhenunterschied von über 4m erschwernisfrei zu überwinden. Die 
diskutierten Lösungsansätze ließen aufgrund der Platz- und Eigentumsverhältnisse jedoch nur einen 
sehr engen Spielraum für eine normgerechte Umsetzung. Letztlich blieb einzig der Vorschlag, einen 
geschwungenen Weg entlang der bestehenden Feuerwehrzufahrt auf dem Gelände des Augusti-
nums zu bauen. Um den Höhenunterschied entsprechend den gültigen Fachnormen abzufangen, 
wäre eine Rampe mit maximal 6% Gefälle und einer Wegelänge von insgesamt 65m sowie dazu 
gehörenden Ruhepodesten im Abstand von 6m nötig gewesen. Die örtlichen Platz- und Neigungs-
verhältnisse an der Rettungszufahrt für die Feuerwehr lassen jedoch nur eine Rampe von maximal 
37m zu, was eine Rampe mit einem steilen Gefälle über 9% bedeutet hätte. Eine Begehbarkeit für 
ältere oder gehbehinderte Menschen wäre kaum möglich, eine Befahrung des Weges für Rollstuhl-
fahrer nur mit Unterstützung von Passanten oder besonderen elektrischen Fahrantrieben.  
 
Das Gesetz zur Gleichberechtigung behinderter Menschen verweist im §4 darauf, dass Barrierefrei-
heit nur dann gegeben ist, wenn „bauliche und sonstige Anlagen…. ohne besondere Erschwernis 
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich sind“. Somit ergab die Prüfung in Abstimmung mit 
allen Beteiligten, dass die Herstellung eines barrierefreien Zugangs vom östlichen Parkplatz zum 
Bürgerhaus nicht möglich ist.  
 
Im Zuge der Entwurfs- und Ausführungsplanung wurde darüber hinaus im Jahr 2013 die Einrichtung 
von zwei Behinderten-Parkplätzen vorgesehen, welche von der Fachstelle für barrierefreies Planen, 
Bauen und Wohnen angeregt wurden. Diese gekennzeichneten Parkplätze befinden sich circa 20m 
vom Haupteingang des Bürgerhauses entfernt. Überdies wurden alle öffentlichen Zugänge des Bür-
gerhauses, des Bürgercafés, des Jugendzentrums Harlem, der Grundschule und der evangelischen 
Lukasgemeinde mit der Erneuerung der Außenanlagen in ihrer barrierefreien Erschließung verbes-
sert sowie die Treppenanlagen durch kontrastierende Farben und taktil erfassbaren Aufmerksam-
keitsstreifen ergänzt. An längeren Steigungen wurden Handläufe angebracht und seitlich mit flachen 
Abtreppungen ergänzt, um die Begehbarkeit für ältere Menschen zu erleichtern. Bei der Installation 
der neuen Beleuchtungsanlage wurden insbesondere auf eine gleichmäßige Ausleuchtung aller Be-
reiche Wert gelegt.  
 
Die Außenanlagen rund um das Bürgerhaus Emmertsgrund erfüllen somit im Rahmen der örtlichen 
Gegebenheiten die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen. Eine barrierefreie Erschließung 
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vom östlichen Parkplatz am Forum 5 ist dagegen unter Berücksichtigung der technisch vertretbaren 
Möglichkeiten und bei gleichzeitiger Beachtung der wirtschaftlichen Faktoren nicht zu realisieren 

Barrierefreiheit im Stadtteil Emmertsgrund 

Die angesprochenen „neuralgischen Punkte bezüglich der Barrierefreiheit im Stadtteil Emmerts-
grund“ betreffen neben Belangen der Grünflächen- und Wegeplanung auch verkehrsplanerische 
Fragestellungen. Anforderungen an die Barrierefreiheit in Baummaßnahmen erfordern spezifische 
Lösungen. Aufgrund der unterschiedlichen Ämterzuständigkeiten ist die Betrachtung der Barriere-
freiheit im Stadtteil Emmertsgrund von der jeweiligen Zuständigkeit aus zu sehen.  
 
Die aktuellen Erkenntnisse und Normen zur Beachtung der Barrierefreiheit im öffentlichen Freiraum 
(Wege und Zugänge in Grünanlagen, Fuss- und Radwege) werden als Grundlage jeder Neuplanung 
oder Sanierung von städtischen Freiflächen berücksichtigt. Eine Umsetzung der Vorgaben und Ab-
stimmung mit der Fachstelle für Barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen sowie mit dem Beirat für 
Menschen mit Behinderungen erfolgt nach gängiger Praxis bei solchen Maßnahmen.  
 
Zur Durchführung von Begehungen unter den im Antrag allgemein formulierten Fragestellungen „zu 
einer besseren Sensibilisierung“ sollte aus Sicht des Fachamtes ein jeweils konkreter Anlass gege-
ben sein. Bei problembezogenen Fragestellungen ist vorab eine Zuweisung von Zuständigkeiten 
und somit ein zielgerichteter Lösungsansatz notwendig. Konkrete Fragestellungen zur Barrierefrei-
heit im Zusammenhang mit städtischen Baumaßnahmen werden durch die jeweils zuständigen 
Fachämter federführend bearbeitet. 
 
In Anbetracht der verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen der Fachämter sind Bege-
hungen im Stadtteil unter allgemein formulierten Fragestellungen folglich nicht zielführend und aus 
Sicht des Landschafts- und Forstamtes nicht zu leisten. Verwiesen werden soll in diesem Zusam-
menhang auch auf die bestehende Routine bei Begehungen der Stadtverwaltung mit Bezirksbeirä-
ten/Stadtteilvereine, wie beispielsweise zu Themen der Sauberkeit. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes  
 
Nummer/n: 

(Codierung)  

+ / - 

berührt: 

Ziel/e: 

SL10  Barrierefrei bauen 
  Begründung: 

  
Normen und fachliche Praxis zu barrierefreiem Bauen werden  
bei der Planung und beim Bau von Freianlagen als  
Selbstverpflichtung beachtet. 

  Ziel/e: 

SOZ12  
Selbstbestimmung auch alter, behinderter oder kranken Menschen gewähr-
leisten 

  Begründung: 

  
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist eine Voraussetzung für eine 
selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
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gezeichnet 
Bernd Stadel 

 

Anlagen zur Drucksache: 

Nummer: Bezeichnung  

01 Lageplan Bürgerhaus Emmertsgrund und Umgebung 
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